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Montag, 11.11.2022 - 19:11 Uhr
in der Steinachtalhalle

Ausgabe November 2022

Stadtsteinach

... Weihnschtszauber am 10. Dezember

Rugendorf 

... aus dem Gemeinderat

Stadtsteinach

... Restaurierte Martern verschönern Mühlenpark
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Abgabeschluss

für die Dezember-Ausgabe
des Stadtsteinacher Anzeigers ist

Mittwoch, 16. November 2022
12.00 Uhr

bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Stadtsteinach, Rathaus.

Erscheinungstag ist Freitag, 2. Dezember 2022.

Kontaktdaten der Sachbearbeiter im Stadtsteinacher Rathaus
Geschäftsleitung
Herr Florian Puff Tel.: 09225 / 9578-17

Kanzlei
Frau Regina Brendel Tel.: 09225 / 9578-22
Frau Kathrin Kremer Tel.: 09225 / 9578-14

Kämmerei, Beitragsfestsetzung, Gebühren
Herr Matthias Stark Tel.: 09225 / 9578-16
Frau Monika Buß Tel.: 09225 / 9578-27
Herr Ingo Schwegler Tel.: 09225 / 9578-11
Frau Christina Stübinger Tel.: 09225 / 9578-30

Kasse
Frau Tanja Vorwerk Tel.: 09225 / 9578-15

Ordnungsamt, Standesamt, Einwohneramt
Frau Kerstin Linß Tel.: 09225 / 9578-18
Herr Markus Korzendorfer Tel.: 09225 / 9578-12

Verkehrswesen, Bauhof, Freibad
Frau Tatjana Friedlein Tel.: 09225 / 9578-20

Friedhofsverwaltung, Stadtsteinacher Anzeiger
Frau Susanne Gleich Tel.: 09225 / 9578-23

Tourismus, Freibad, Bücherei, Stadtsteinacher Anzeiger
Herr Maximilian Haueis Tel.: 09225 / 9578-24

Stadthalle, Liegenschaftsverwaltung, VHS
Frau Silke Schramm Tel.: 09225 / 9578-31

Kontaktdaten
 Rathaus Stadtsteinach Rathaus Rugendorf
 VG Stadtsteinach

Anschrift: Marktplatz 8 - 95346 Stadtsteinach
Telefon: 09225/9578-0
Fax: 09225/9578-32
E-Mail: poststelle@stadtsteinach.de
Internet: www.stadtsteinach.de

1. Bürgermeister der Stadt Stadtsteinach
VG-Vorsitzender
Herr Roland Wolfrum   Tel.: 09225 / 9578-0

Öffnungszeiten:
 Vormittag Nachmittag
Montag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Dienstag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.30 Uhr - 16.00 Uhr
Mittwoch 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Anschrift: Am Baumgarten 1 - 95365 Rugendorf
Telefon: 09223/225
Fax: 09223/1429
E-Mail: poststelle@rugendorf.de
Internet: www.rugendorf.de

1. Bürgermeister der Gemeinde Rugendorf
Herr Gerhard Theuer   Tel.: 09223 / 225
E-Mail: gtheuer@rugendorf.de

Öffnungszeiten:
 Nachmittag
Donnerstag 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Newsletter

Stanicher Anzeiger
als Newsletter
Den nebenstehenden QR-Code
scannen und Ihre E-Mail
eingeben, E-Mail bestätigen

oder unter: stadtsteinach.de
>> Stadtsteinacher Anzeiger
>> Anmeldung Newsletter

Stadt Stadtsteinach - 09225 9578 24 - haueis@stadtsteinach.de



V e r w a l t u n g s g e m e i n s c h a f t  S t a d t s t e i n a c h

3

Sprechtag des 
VdK Kreisverbandes Kulmbach

Aufgrund der derzeitigen Situation finden bis auf 
Weiteres keine Außensprechtage des Sozialverbandes 
VdK im Rathaus Stadtsteinach statt.

Beratung bei Rentenangelegenheiten

Bei Fragen und Anträgen zu Ihren Rentenangelegen-
heiten können Sie einen Termin vereinbaren bei 
unseren neuen Versichertenberatern der Deutschen 
Rentenversicherung:

Matthias Than
0151 / 200 323 20

Frank Baumgartner
0175 / 689 040 2

Impressum: Stadtsteinacher Anzeiger

Mitteilungsblatt für die 

Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach 

Stadt Stadtsteinach und Gemeinde Rugendorf

Der Stadtsteinacher Anzeiger erscheint monatlich jeweils zum Monats-
beginn und wird an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsge-
bietes verteilt.

Herausgeber:  cm creativ management AG
  Schwarzach 16
  95336 Mainleus
  09229 / 973 - 45 90, Fax 973 - 45 91
  info@creativ-AG.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Der Gemeinschaftsvorsitzende Roland Wolfrum
Marktplatz 8, 95346 Stadtsteinach

Verantwortlich für den Anzeigenteil und sonstige redaktionelle 
Beiträge: Manfred Weber - Dipl.-Betriebswirt (FH)

Bei Bedarf werden Einzelexemplare durch creativ management zum Preis von 
1,00 € zzgl. Versandkosten verschickt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers wieder.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und die zur Zeit gültige Preisliste. Für nicht gelieferte Mitteilungsblätter infolge höherer Gewalt oder 
anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weiter-
gehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Roland Schnaubelt • Badstraße 25 • 95365 Rugendorf
  Telefon: 09223/370 • Telefax: 09223/1599

 Holzfenster • Holz-Alu Fenster • Kunststofffenster • Denkmalschutzfenster 
Reparaturverglasungen • Sonderformen • Haustüren • Wintergärten • Treppenbau 

Innenausbau •  Fliegengitter • Vordächer • Carports • Fußböden • u.v.m 

• Nachhaltiger Baustoff Holz

• Recyclingfähiger Baustoff Aluminium

• Für energieeffi zienten Neubau und energetische Sanierung

• Beste Wärmedämmung dank herausragend niedriger U-Werteenergieeffi zient

• Witterungsbeständiges Aluminium

• Klimatisierendes Holz

• Aus eigener Produktion

• Geschulte Montage-Teamshochwertig

• Verschiedenste Ausführungen

• Große Auswahl  im Rahmendesign

• Fast unbeschränkte Farbauswahl für die Beschichtung

• Enorme Vielfalt verfügbarer Holzartenvariantenreich

• Vergleichweise niedrige Anschaffungskosten

• Wartungskosten entfallen fast vollständig

• Langlebig dank witterungsbeständigem Aluminium

• Beste technische Werte

€
wirtschaftlich

Holz-Aluminium-Fenster
Lernen Sie die neue Fenstergeneration kennen:
Außen Alu - Innen Holz pur ..

Anzeige_Schreinerei_Schnaubelt.indd   1 06.06.2011   12:33:59 Uhr

 
Sie suchen nach einer neuen Herausforderung? 
Unsere Stellenangebote finden Sie hier:
Übrigens: Wir bilden auch aus. 
Alle Infos dazu finden Sie unter 
awo-kulmbach.de/kreisverband-kulmbach/karriere/
Schicken Sie gerne Ihre Bewerbung als 
PDF an bewerbung@awo-ku.de.
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Mal wieder fast die Müllabfuhr verpasst? Wohin mit 
alten Schallplatten? Wann und wo bekomme ich 
meine alten Medikamente los?

Die neue, kostenlose Abfall-App des Landkreises kennt für 
diese und noch viel mehr Fragen die Antworten!
Die App erinnert zuverlässig an alle Abfuhrtermine der Rest-
müll-, Bio- und Papiertonne sowie der Gelben Säcke. Auch 
die Termine der mobilen Sammlung für Problemabfälle sind 
mit dabei. Einfach Wohnort auswählen, Erinnerungswunsch 
einstellen und schon hat man die Müllabfuhr immer im Blick.

Hilfreiche Tipps und viele wertvolle Infos

Ein zentraler Punkt der neuen Abfall-App ist die Erinnerungs-
funktion, damit Sie immer wissen, was wann abgeholt wird:
Wie funktioniert die Erinnerung?

• individuelle Einstellungsmöglichkeiten für die  
 Erinnerung (zwei Tage vorher, einen Tag vor 
 her, am Tag der Abholung oder beliebige 
 Uhrzeit)
• für beliebig viele Standorte 
 (ideal für Hausmeister und Hausverwaltungen)
• nach Mülltonnen filtern (beispielsweise nur an  
 die Abfuhr der Restmülltonne erinnern lassen)
• Verschiebungen der Müllabfuhr aufgrund von  
 Feiertagen sind berücksichtigt
• Kalenderansicht / Übernahme der Termine in  
 den lokalen Kalender

Daneben gibt es viele Zusatzinformationen zur Abfall-
wirtschaft im Landkreis Kulmbach, zum Beispiel

• Containerstandorte (Altglas und Altkleider)
• Abgabestellen (Adressen, Öffnungszeiten,  
 Routenplaner)
• Abfall-ABC: praktischer Helfer bei 
 Entsorgungsfragen zu bestimmten Abfällen
• Kontakt: Ansprechpartner der Abfallwirtschaft
• aktuelle Nachrichten aus der Abfallwirtschaft  
 (Feiertagsverschiebungen, Veranstaltungen)
• Tipps & Tricks zur Abfallvermeidung
• Informationen zu aktuellen Aktionen
• Push-Nachrichten aktuell 
 (z. B. Verzögerungen bei der Müllabfuhr)

Die Abfall-App ist ruck-zuck installiert

• Die Abfall-App lässt sich schnell auf allen 
 gängigen mobilen Endgeräten (Android, iOS  
 inkl. Apple Watch) einrichten.
• Laden Sie sich die App aus Ihrem Store 
 herunter (Suchname: Abfall Kulmbach), 
 klicken Sie auf den Download-Link für Ihr 
 Betriebssystem oder scannen Sie den 
 entsprechenden QR-Code.
• Wählen Sie dann Ihre Gemeinde und Straße,  
 stellen Sie die gewünschten Abfalltonnen 
 sowie die Erinnerungszeit ein und vergessen  
 Sie nie wieder, Ihre Mülltonne rechtzeitig her 
 auszustellen

Abfall-App des Landkreises Kulmbach am Start
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Bilder seines Vaters hat Hermann Laufer zurzeit für die Aus-
stellung im Treppenhaus des Stadtsteinacher Rathauses zur 
Verfügung gestellt. Walter Laufer, 1927 in Marktredwitz ge-
boren, lebte nach 1945 in Wartenfels, wo er auch 2019 ver-
starb. Dass er zunächst eine Ausbildung zum Porzellanmaler 
gemacht hatte, ist seinen Aquarellen und Ölbildern anzumer-
ken. Sie sind fast fotorealistisch und kümmern sich auch um 
feine und kleine Details. „Er war immer irgendwo in der Nähe 
unterwegs und hat vor allem Landschaften, Gebäude und 
Plätze gemalt“, erinnert sich Hermann Laufer an seinen Va-
ter. Die Bilder sind noch über den Jahreswechsel hinaus im 
Rathaus während der allgemeinen Öffnungszeiten zu sehen.

Das Bild und sein Modell: der Stadtsteinacher Marktplatz; präsentiert 
von (links) Zweitem Bürgermeister Jonas Gleich, Hermann Laufer 
und (rechts) Bürgermeister Roland Wolfrum und Tourismusmanager 
Max Haueis.

Bilderausstellung Laufer 

BIO RINDFLEISCH
                 AUS WEIDEHALTUNG

Direkt ab Hof in Unterzaubach oder im Onlineshop unter
Tel. 0170 1840945

www.hofgut-baumgaertner.friedhold.de

VERKAUF 

VON

Bei der Stadtverwaltung Stadtsteinach wurden folgende
Fundgegenstände abgegeben:

  Am 19.04.2022 1 Fahrrad
  Am 12.05.2022 1 Armbanduhr
  Am 03.08.2022 1 Regenschirm
  Am 18.08.2022 1 Kette mit Anhänger
  Am 22.08.2022 1 Fahrrad
  Am 25.08.2022 3 Geldscheine
  Am 31.08.2022 1 Rucksack mit Badeschuhen
  Am 31.08.2022 1 Rucksack mit Sportschuhen
  Am 12.09.2022 1 Herrenfahrrad
  Am 15.09.2022 1 Jeansjacke

Stadtsteinach, 13.10.2022
S T A D T :
i.A. Puff

Bekanntmachung

Schutz der Wasserversorgungsanlagen im Winter

Eigentümer und Besitzer von Gebäuden sowie Nutzungs-
berechtigte werden hiermit auf ihre Verpflichtung gemäß § 
12 Abs. 1 der Wasserabgabesatzung hingewiesen, wonach 
Wasserzähler vor Beschädigungen – hierunter fallen auch 
solche durch Frost – zu schützen sind.

Die Instandsetzung frostbeschädigter Messeinrichtungen ist 
sehr kostspielig und geht zu Lasten des Wasserabnehmers.

Durch entsprechende Maßnahmen können solche Unkosten 
vermieden werden.

Stadtsteinach, 20.10.2022
STADTWERKE STADTSTEINACH
Wasserversorgung – Abwasserbeseitigung

Wolfrum
1. Bürgermeister
und Werkleitung

Bekanntmachung
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Jetzt aber endgültig: Der Stadtsteinacher Jugendtreff 
ist ab sofort tatsächlich und wirklich jeden Donnerstag 
auf. Baulich fertig gestellt war der Raum hinter dem 
Rathaus zwar schon seit einiger Zeit, und wurde auch 
schon sporadisch genutzt, aber nun geht die offene 
Jugendarbeit in ihre reguläre Phase über, denn in Ver-
mittlung über den AWO Kreisverband Kulmbach ist es 
nun gelungen, die Sozialpädagogin Pia Hempfling da-
für zu gewinnen, die Organisation und Betreuung für 
den Treff zu übernehmen.

Mit einem Kickerturnier auf dem von der Freiwilligen 
Feuer Stadtsteinach gestifteten Kickertisch gab es 
in der Woche nach der Stadtsteinacher Kerwa einen 
fulminanten Auftakt und Pia Hempfling konnte sofort 
loslegen. Neben dem Turnier wurden auch ein paar 
Grundregeln festgelegt:
„Kein Handyverbot! Wir sind doch hier nicht in der 
Schule“. Warum auch? Der Treff hat auch eine Whats-
app-Gruppe, ist auf Instagram und in Facebook - und 
im Notfall kann man auch seine Kumpels und Freun-
dinnen anbeamen „Hei, bin im Jugendraum. Kommst?“ 
Was passiert nun im Jugendraum? 

„Was wir wollen“, sagt Pia. Sie ist da locker und offen 
für alle möglichen Vorschläge. Der Jugendraum hat 
eine Sitzecke, einen langen Tisch mit Stühlen, einen 
Smart-TV und eine voll ausgestattete Küche. Neben 
dem Jugendhaus ist auch ein barrierefreies WC, das 
im übrigen für jedermann öffentlich zugänglich ist. „Wir 
können auch rausgehen, wohin wandern oder uns am 
Soccercourt hinter der Schule treffen. Aber auch mal 
einen Jungsabend oder einen Mädchenabend ma-
chen, basteln, oder auch einen Spieleabend veranstal-
ten, wenn uns jemand eine Spielkiste spendiert“. 

Stanicher Jugendtreff eröffnet mit Kicker-Turnier

Und wenn gar 
nichts geht, ha-
ben Emil und 
Justus, die seit 
Anfang an beim 
Projekt Jugend-
raum dabei wa-
ren, einen un-
erschöpf l ichen 
Vorrat an Witzen 
auf Lager, nie-
mand soll Lange-
weile haben!

Der Jugendtreff 
für Leute ab 14 
Jahren ist immer 
am Donnerstag 
von 17 bis 20 Uhr, 
außer in den Feri-
en geöffnet.

Immer gut drauf: Pia Hempfling 
organisiert den Stadtsteinacher 
Jugendtreff.

Pia Hempfling (hinten mit grünem T-Shirt) organisiert jeden 
Donnerstag den Stadtsteinacher Jugendtreff.
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Sicherung des Verkehrs im Winter

Die Eigentümer, Erbbauberechtigten oder sonst Verpflichte-
ten werden hiermit auf die Bestimmungen der Gemeindever-
ordnung über die Sicherung des Verkehrs auf Gehbahnen 
zur Winterszeit in der Stadt Stadtsteinach hingewiesen. 
Danach müssen die Gehbahnen nach Maßgabe der oben 
bezeichneten Gemeindeverordnung gesichert werden.

Die Verpflichteten haben insbesondere die Gehbahnen bei 
Schnee, Schneeglätte oder Glatteis in sicherem Zustand zu 
erhalten und zu diesem Zweck

 an Werktagen   von 7.00 bis 20.00 Uhr
 an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 
      von 8.00 bis 20.00 Uhr

a) soweit wie möglich von Schnee oder Eis freizumachen,
b) bei Schnee oder Glatteis mit Sand oder anderen 
 geeigneten Mitteln, jedoch nicht mit Tausalz oder 
 ätzenden Stoffen, ausreichend zu bestreuen,

sobald und sooft dies zur Verhütung von Gefahren für 
Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 
Der geräumte Schnee oder die Eisreste dürfen den fließen-
den Verkehr unter keinen Umständen behindern. Andernfalls 
ist das Räumgut spätestens am folgenden Tage von der Stra-
ße zu entfernen.

Ist an der öffentlichen Straße nur auf einer Seite eine be-
festigte und ausgebaute Gehbahn im Sinne des § 2 Abs. 2 
Buchst. a) dieser Verordnung (Gehweg) vorhanden, so ha-
ben die Anlieger beider Seiten der öffentlichen Straße die 
Sicherungsarbeiten gemäß § 10 gemeinsam durchzuführen. 
Die Sicherungsarbeiten sind in Kalenderwochen mit unge-
rader Zahl von den Anliegern auf der Straßenseite durch-
zuführen, an der der Gehweg liegt, in Kalenderwochen mit 
gerader Zahl von den Anliegern der Straßenseite, an der kein 
befestigter Gehweg vorhanden ist, soweit es sich nicht um 
rein landwirtschaftlich genutzte Grundstücke handelt. Für 
die Anlieger, vor deren Grundstück kein befestigter Gehweg 
liegt, ist Sicherungsfläche die den Vorderliegergrundstücken 
gegenüberliegende Fläche des befestigten Gehweges in den 
nach den Grundsätzen des § 6 ermittelten Grenzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Zuwiderhandlungen gegen 
die Gemeindeverordnung nach den gesetzlichen Bestim-
mungen geahndet werden. Unabhängig davon können durch 
einen etwaigen Unfall auf einem Gehsteig dem Verpflichte-
ten recht hohe Kosten aus seiner Unterlassung entstehen, 
sei es durch Anspruch des Geschädigten selbst oder durch 
Regressansprüche der Krankenkasse wegen Verletzung der 
bestehenden Räum- und Streupflicht.

Stadtsteinach, 20.10.2022
S T A D T :

Wolfrum 
1. Bürgermeister 

Bekanntmachung

Seniorenweihnachtsfeier der Stadt Stadtsteinach

Liebe Seniorinnen und Senioren,

zwei Jahre lang musste sie ausfallen, doch in diesem Jahr 
sind wir guter Dinge, dass wir die schöne Tradition der ge-
meinsamen Seniorenweihnachtsfeier in unserer Steinachtal-
halle fortsetzen können.
Gerne möchten wir Sie bereits heute schon darüber infor-
mieren, dass Sie sich den Termin - wenn möglich - freihalten. 
Stattfinden soll die Weihnachtsfeier am 11. Dezember 2022 
um 14 Uhr, eingeladen sind alle Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger über 65 Jahre. Wir freuen uns bereits heute auf einen 
schönen, vorweihnachtlichen Nachmittag mit Ihnen! 
 
Herzliche Grüße

Marga Schramm
Seniorensprecherin

Jonas Gleich und Martin Baumgärtner
stellvertretende Seniorensprecher

Seniorenweihnachtsfeier 
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Volkshochschule Stadtsteinach   
Marktplatz 8, 95346 Stadtsteinach  
 
Leiter:
Roland Wolfrum, Erster Bürgermeister 
 
Anmeldungen:
Sophia Meckler
Telefon: 09225/9578-26
Silke Schramm
Telefon: 09225/9578-31
E-mail: vhs@stadtsteinach.de

Geschäftszeiten: 
Montag bis Freitag   8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag   13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag   13.30 bis 18.00 Uhr

Programmangebot für den Zeitraum 
November 2022

Allgemeine Mitteilungen der Volkshochschule:

1.  Anmeldungen sind zuverlässig bis spätestens 8 
Tage vor Kursbeginn an die Stadtverwaltung Stadtstei-
nach schriftlich zu richten. Das Anmeldeformular fin-
den Sie unter www.stadtsteinach.de oder können sie 
per Telefon unter 09225/9578-31 oder 09225/9578-26 
sowie Email unter vhs@stadtsteinach.de anfordern. 
Die Kursgebühren sind vor dem ersten Kurstag zu ent-
richten. Die Bezahlung kann ab dem Jahr 2022 aus-
schließlich per SEPA-Mandat oder Überweisung erfol-
gen. 

2.  Es wird darauf hingewiesen, dass Anmeldungen 
verbindlich sind und dass bei einem unentschuldigten 
Nichterscheinen die Gebühren zu entrichten sind. 

3.  Soweit nichts anderes angegeben, findet ein Kurs 
in der Regel statt, wenn die Mindestteilnehmerzahl er-
reicht ist. Bei weniger Teilnehmern ist mit der Leitung 
der Volkshochschule abzusprechen, ob und zu wel-
chen Konditionen dieser Kurs durchgeführt werden 
kann. 

4.  Erhalten Sie keine Nachricht, findet der Kurs in je-
dem Fall statt. 

5.  Während des Semesters entsprechen in der Regel 
die Unterrichtstage und die unterrichtsfreien Tage de-
nen der öffentlichen Vollzeitschulen. 

6.  Für Unfälle und Eigentumsverluste übernimmt die 
Volkshochschule keine Haftung. 

7.  Die Kurse werden in den Räumen der Friedrich-
Baur-Schule Stadtsteinach, Alte Pressecker Straße 18 
und in der Steinachtalhalle Stadtsteinach, Badstraße 
4 abgehalten; die Hausordnung der Friedrich-Baur-
Schule sowie der Steinachtalhalle gilt deshalb auch für 
die Veranstaltungen der VHS.                                                                             
Programmänderungen bleiben vorbehalten!

Aufgrund der ungewissen Entwicklungen hinsichtlich 
der Corona-Pandemie veröffentlichen wir die Kurse 
und Vorträge nur unter Vorbehalt.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Datenschutzrechtlicher Hinweis der 
Stadt Stadtsteinach
Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist die 
Stadt Stadtsteinach - Volkshochschule, Marktplatz 8, 
95346 Stadtsteinach. Die Daten werden ausschließlich 
für die Anmeldung zu den Kursen der VHS Stadtstei-
nach erhoben. Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO. Die von uns erho-
benen Daten werden nur an die jeweilige Kursleitung 
zur Vorbereitung und Durchführung des Kurses und an 
die VHS Kulmbach weitergegeben. Ihre Daten werden 
nach der Erhebung bei der Stadt Stadtsteinach so lan-
ge, unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungs-
frist, gespeichert, wie es für die jeweilige Aufgabener-
füllung erforderlich ist.

Datenschutzbeauftragter der Stadt Stadtsteinach
Rainer Mattern - Telefon: 09225/9578-0
E-Mail: datenschutz@stadtsteinach.de

Gesundheit

Autogenes Training - wieder in Ruhe und 
Gelassenheit kommen! - ONLINE per Zoom Meeting

Zuhause bequem entspannen
Neue Wege gehen! Autogenes Training mit einer geführ-
ten Meditation zuhause: online und bequem. Entspan-
nen, neue Kraft tanken und relaxen. Zum Stressabbau 
und für mehr Ruhe und Gelassenheit.
Der Kurs findet Online über Zoom statt. Nach Anmel-
dung erhalten Sie die Zugangsdaten per E-Mail.
Sie benötigen: 
- PC oder Laptop mit Mikrophon, evtl. Kamera
- gemütliches Umfeld (Matte, Sessel oder Couch), 
warme Socken, Kissen, Decke

Programm VHS -  Oktober 2022 - November 2022
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Programm VHS - November 2022

Kursleiterin: Karin Wagner
Ort: Online per Zoom Meeting
Gebühr: 7,00 Euro
1 Abend - Dienstag, von 18.30 bis 19.15 Uhr
Kurs-Nr. 22HST3011
Termin: 29.11.2022

Junge VHS

Selbstverteidigung für Kinder von 5 bis 9 Jahren

Dieser Kurs soll den Kindern die leicht und schnell 
erlernbaren Grundprinzipien des All Style Karate nä-
herbringen. Den Kindern werden in diesem Lehrgang 
Dehnungen, Beweglichkeit sowie die Grundtechni-
ken zur Selbstverteidigung spielerisch beigebracht.                                                                                                                                     
Es wird einfache Turnkleidung benötigt.   
Geprüfter und autorisierter Trainer: Oliver Gack, DAN 
All Style Karate, 1. DAN Ju-Jutsu, 
Sport-Lehrbeauftragter für Schulen Bayern Nord (BKO)      
Ort: Steinachtalhalle Stadtsteinach            
Gebühr: 33,00 Euro
4 Abende
Dienstag und Donnerstag, jeweils 18.00 bis 18.45 Uhr 
Kurs-Nr. 22HST30013
Termin: 08.11.22 – 17.11.22

Selbstverteidigung für Kinder ab 10 Jahren

Dieser Kurs soll den Kindern die leicht und schnell er-
lernbaren Grundprinzipien des All Style Karate näher-
bringen. Den Kindern werden in diesem Lehrgang Deh-
nungen, Beweglichkeit sowie die Grundtechniken zur 
Selbstverteidigung spielerisch beigebracht.
Es wird einfache Turnkleidung benötigt.

Geprüfter und autorisierter Trainer: Oliver Gack, DAN 
All Style Karate, 1. DAN Ju-Jutsu, 
Sport-Lehrbeauftragter für Schulen Bayern Nord (BKO)      
Ort: Steinachtalhalle Stadtsteinach            
Gebühr: 33,00 Euro
4 Abende
Dienstag und Donnerstag, jeweils 18.00 bis 18.45 Uhr 
Kurs-Nr. 22HST30017
Termin: 08.11.22 – 17.11.22

Kickboxen für Kinder ab 8 Jahren 

Dieser Kurs soll den Kindern die leicht und schnell er-
lernbaren Grundprinzipien des Kickboxen näher brin-
gen. Den Kindern werden in diesem Kurs Dehnungen, 
Beweglichkeit sowie die Grundtechniken im Kickboxen 
spielerisch beigebracht.
Es wird einfach Turnkleidung benötigt.

Geprüfter und autorisierter Trainer: Oliver Gack, DAN 
All Style Karate, 1. DAN Ju-Jutsu, 
Sport-Lehrbeauftragter für Schulen Bayern Nord (BKO)      
Ort: Steinachtalhalle Stadtsteinach            
Gebühr: 33,00 Euro
4 Abende
Dienstag und Donnerstag, jeweils 18.00 bis 18.45 Uhr 
Kurs-Nr. 22HST30021 - Termin: 08.11.22 – 17.11.22

Selbstverteidigung und Kampfsport für 
Jugendliche und Erwachsene

Selbstverteidigung – KRAV MAGA für Erwachsene & 
Jugend ab 15 Jahren
In diesem Kurs werden Ihnen die leicht und schnell er-
lernbaren Grundprinzipien des All Style Karate /KRAV 
MAGA nähergebracht. Den Erwachsenen werden in die-
sem Kurs Dehnungen, Beweglichkeit sowie die Grund-
techniken zur Selbstverteidigung beigebracht.
Es wird einfache Turnkleidung benötigt.

Geprüfter und autorisierter Trainer: Oliver Gack, DAN All 
Style Karate, 1. DAN Ju-Jutsu, 
Sport-Lehrbeauftragter für Schulen Bayern Nord (BKO)      
Ort: Steinachtalhalle Stadtsteinach            
Gebühr: 40,00 Euro
4 Abende
Dienstag und Donnerstag, jeweils 18.00 bis 18.45 Uhr 
Kurs-Nr. 22HST3003 - Termin: 08.11.22 – 17.11.22

Kickboxen für Erwachsene & Jugend ab 15 Jahren

Dieser Kurs soll den Teilnehmern die leicht und schnell 
erlernbaren Grundprinzipien des Kickboxen näher brin-
gen. In diesem Kurs wird Dehnungen, Übungen, Be-
weglichkeit sowie die Grundtechniken im Kickboxen bei-
gebracht. Es wird einfache Turnkleidung benötigt.

Geprüfter und autorisierter Trainer: Oliver Gack, DAN All 
Style Karate, 1. DAN Ju-Jutsu, 
Sport-Lehrbeauftragter für Schulen Bayern Nord (BKO)      
Ort: Steinachtalhalle Stadtsteinach            
Gebühr: 40,00 Euro
4 Abende
Dienstag und Donnerstag, jeweils 18.00 bis 18.45 Uhr 
Kurs-Nr. 22HST3007 - Termin: 08.11.22 – 17.11.22
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Einladung zum

Vortrag mit Vorführung 

„Haus- und Notfallapotheke“
von A (Akeleisaft) – Z (Zahnweh)

ein Vortrag von Johanna Eisner

am 10.11.2022 um 18.30 Uhr
im Ratskeller in  Stadtsteinach

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen

Fackelwanderung Richtung Nordeck

Feuerschale und Kinderglühwein
Ob auch der Nikolaus kommen wird?
Anmeldung unter 09225 / 95444

oder s.madl@t-online.de

Nikolauswanderung
mit dem Frankenwaldverein Stadtsteinach
06.12.2022 - 16:00 Uhr

Treffpunkt: TSV Sportplatz

Stadt Stadtsteinach und Frankenwaldverein

STADT  STADTSTEINACH    Stadtsteinach, 
         17.10.2022 
 
An alle  
Bürgerinnen und Bürger 
 
 
 
 

V O L K S T R A U E R T A G   2 0 2 2 
 
 
Am Sonntag, den 13. November 2022, dem Volkstrauertag, gedenkt das Deutsche Volk 
der Opfer zweier Weltkriege, sowie der Opfer von Terror und Gewalt unserer Tage. 
 
 
A B L A U F : 
 
 
Sonntag, 13.11.2022 
 
10.00 Uhr Gedächtnisgottesdienst in der Kath. Pfarrkirche.  

Für die Mitglieder des Stadtrates und der Vereine sind im vorderen Teil 
Plätze reserviert. Es wird gebeten, diese in Anspruch zu nehmen.  

 
am Ende des  
Gottesdienstes   
 Ansprache des Bürgermeisters 
 auch im Namen der beteiligten Vereine und Abordnungen 
 
 
 
danach  

Musik: Lied vom guten Kameraden 
währenddessen Kranzniederlegung an der Gedenktafel im  
Eingangsbereich der Kirche 
 
 

 
Es ergeht hiermit an die gesamte Bevölkerung herzliche Einladung mit der Bitte um 
zahlreiche Beteiligung.  
 
 
 
Wolfrum 
1. Bürgermeister 
 

 

Andacht zum Volkstrauertag der
Soldatenkameradschaft Zaubach

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie herzlich zur feierlichen
Andacht zum Volkstrauertag an der

Kriegergedächtniskapelle in Zaubach einladen.
Sonntag, den 13. November 2022

um 14:00 Uhr
Die Fahnenabordnungen treffen sich

um 13:45 Uhr am Feuerwehrhaus
zum Festzug zur Kapelle.

Es lädt herzlich ein:
Die Vorstandschaft der

Soldatenkameradschaft Zaubach

Soldatenkameradschaft Zaubach
1. Vorsitzender - Markus Hempfling
Unterzaubach 57
95346 Stadtsteinach
Tel.: 09225 / 20 45 40
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05.11.
19.11.

Bitte 

Wunschtermin

reservieren!

Für kürzere Wartezeiten und einen reibungslosen Ablauf ist die 
Online-Reservierung Ihres Termins notwendig. Wir freuen uns auf Sie! 

Schnell zum Wunschtermin:
1. Website aufrufen oder QR-Code scannen
2. Anmelden
3. Termin wählen
4. Bestätigung per E-Mail bekommen

Bitte mitbringen: Personal- und Blutspendeausweis (falls vorhanden)! 

Infos: 0800 11 949 11 (kostenfrei)
oder info@blutspendedienst.com
Überprüfen der Spendefähigkeit:
blutspendedienst.com/spendecheck

17
19

1
57

33
9

10.11.
Donnerstag

17:00–20:00 Uhr www.blutspendedienst.com/stadtsteinach

STADTSTEINACH
Friedrich-Baur-Grund-u.-Mittelschule
Alte Pressecker Str. 18

Wir gratulieren zum Geburtstag

Am 01.11.2022
Herrn Reinhold Schneider
Egerländer Straße 8
zum 70. Geburtstag



S t a d t  S t a d t s t e i n a c h

12

Geschichtliches aus Stadtsteinach von Siegfried SesselmannMosaikbausteine der Stadtentwicklung an der Kneippanlage
von Siegfried Sesselmann

Restaurierte Martern verschönern jetzt 
den neuen Mühlenpark

Rechtzeitig zum Kirchweihwochenende 
in Stadtsteinach lieferte der Stein-
bildhauermeister und Restaurator Peter 
Fröhlich zwei restaurierte Martern, um sie in 
die neu gestellte Anlage östlich der Pfarrkirche 
zu platzieren. 

Die beiden Flurdenkmäler bilden nun wie zwei Wächter 
den Eingang zu diesem zukünftigen Treffpunkt für 
Jung und Alt. Diese barocken Bildstöcke sind im 
engeren Sinne Säulen, die von einem Aufsatz mit 
bildlichen, christlichen Darstellungen oder einer 
Figur oder Figurengruppe, in der Regel aus Stein, 
bekrönt werden. In Franken nennt man sie Martern, 
in Oberbayern und Österreich Marterln. Doch standen 
diese Sandsteindenkmäler über 250 Jahre an anderen 
Orten, wo sie bis zuletzt im Dornröschenschlaf ein ver-
gessenes Dasein fristeten.

Bei der kleinen Brücke an der Bundesstraße 303 beim 
Ortsteil Ziegelhütten, rechts führt ein Schotterweg zur 
Kläranlage von Stadtsteinach, stand bislang die 290 
cm große Marter mit einem 60 cm großen, schmiede-
eisernen Kreuz, die nun rechts am Eingang steht. Sie 
führte ein Schattendasein unter einer alten Linde.
Die Marter wurde um 1750 errichtet und 1957/58 für 
1140 DM renoviert. Auf dem stark gebauchten Sockel 
mit Profilgesims steht eine runde Säule, an deren 
Vorderseite Verzierungen, eine barocke Ornamentik 
mit Buchstaben, eingemeißelt sind.  An der Vorderseite 
des Aufsatzes ist Christus am Kreuz mit Maria und 
Johannes dargestellt, an den Kanten befinden sich 
Tragengel. An der Rückseite ist der heilige Sebastian 
dargestellt mit der Unterschrift: "Hl. Sebastian". Dies 
könnte ein Hinweis sein auf den Spender der Marter, 
der möglicherweise Sebastian hieß. An den Kanten 
sind Engelsköpfe und Verzierungen. Links ist der 
heilige Michael, der Schutzpatron der Stadtsteinacher 
Kirche, dargestellt mit der Schrift: "St. Michael". An der 
rechten Seite ist Christus als "Auferstandener" abge-
bildet. In der Kartusche darunter heißt es: „Ich bin die 
Auferstehung“. Auf dem Aufsatz sind noch mehrere 
Engelsköpfe angebracht.

Die Marter auf der linken Seite wurde eher durch Zufall 
entdeckt, als Alwin Geyer aus Triebenreuth mit seinem 
Hund den Wald links des Hainberges durchstreifte. 
Versteckt und von Gebüsch zugewachsen erblickte er 
gerade noch ein eisernes Kreuz.

Diese 220 cm sandsteinerne Marter befand sich etwa 
20 m von der Straße entfernt, an der linken Seite 
des Hainberges, die etwa 50 m nach dem Steinbruch 
Schicker den Berg hinaufführt. Dieser teils recht steile 
Weg war früher die Straße nach Marienweiher und 
diese war der Wallfahrerweg. Auf einem Relief steht 
deutlich lesbar: “Johann / Schneider / 1705“. Die 
Schriftform ist teils Rotunda, teils Fraktur. Der Schaft 
ist ohne Anschwellung, nicht gebaucht, und man 
erkennt den Eintrag: „Renoviert (?) / 1934“. An den vier 
Seiten des quadratischen Sockels sind Engelsköpfe. 
Die Platten zwischen dem Sockel und dem Schaft 
und der Schaft sind neueren Datums. Auf einem 
Bildrelief im Kapitell erkennt man die Mutter Gottes, 
auf einem anderen die Dreifaltigkeit, auf dem dritten 
den Gekreuzigten mit einem kniend betenden Mann. 
Auf dem Kapitell liegt mittig eine Kugel als Symbol für 
die Welt, auf der Kugel sitzt ein einfaches, metallenes, 
etwa 30 cm großes Kreuz.

Stolz präsentiert der Steinbildhauermeister und Restaurator 
Peter Fröhlich aus Baunach die restaurierten Martern 

am neuen Platz, wo früher die Kappelmühle stand. 
Bürgermeister Roland Wolfrum war von den beiden 

Bildstöcken begeistert, die nun den Eingang zur im Bau 
befindliche Kneippanlage bilden.

Foto Florian Puff
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Demnächst werden Gärtner diesen Platz begrünen und 
im Frühjahr 2023 wird eine offizielle Einweihung dieses 
Platzes stattfinden, in dem auch eine Kneippanlage mit 
integriert ist. Die Stadtverwaltung hat mit der Errichtung 
der beiden Bildstöcke ihr Geschichtsbewusstsein für die 
Erhaltung von Flurdenkmäler bewiesen. Bürgermeister 
Roland Wolfrum bedankte sich bei allen, die bei 
der Neugestaltung mithalfen, besonders bei dem 
Kreisheimatpfleger Siegfried Sesselmann und dem 
Restaurator Herrn Fröhlich.

Mosaikbausteine der Stadtentwicklung an der Kneippanlage
von Siegfried Sesselmann

An vier Seiten sind christlich Darstellungen angebracht 
und Engelköpfe verzieren in barocker Fülle diese Szenen. 
Die plastischen Bilder erscheinen bei Sonneneinstrahlung 

noch viel imposanter. Im Hintergrund erkennt man die 
Marienkapelle und die Pfarrkirche St. Michael.

Foto Florian Puff
 

Foto rechts: Als die Marter am Weg zur Kläranlage 
unter einem Lindenbaum versteckt im Schatten stand, 
war sie dem Verfall preisgegeben und von Wanderern 

nicht zu erkennen. Nun schmückt sie den Mühlenpark in 
Stadtsteinach und lädt zum Betrachten ein.

Foto Siegfried Sesselmann 

Die begabte Künstlerin Roswitha Wolf fertigte vor etwa 
60 Jahren eine Skizze der Marter an der kleinen Bücke 

in Stadtsteinach an. So konnte der Steinbildhauermeister 
gezielter die Restaurierung des 270 Jahre alten Bildstockes 

vornehmen. 
Repro Siegfried Sesselmann
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Friseursalon Nancy Köhler offiziell eröffnet

Nachdem der neue Friseursalon von Nancy Köhler schon 
seit einiger Zeit besucht werden konnte, die letzten baulichen 
Feinarbeiten aber nun abgeschlossen worden sind, war es 
dieser Tage soweit, dass die Friseurmeisterin Nancy Köhler 
ihren Friseursalon in Stadtsteinach nun auch ganz offiziell 
eröffnete. Im Kreise der beteiligten Handwerker, Familie, 
Freunde und Verwandten konnte mit einem Gläschen Sekt 
auf das gelungene Werk am Mühlbach in Stadtsteinach an-
gestoßen werden. Nicht fehlen durften dabei Obermeister 
Frank Walther von der Friseurinnung Kulmbach und Bürger-
meister Roland Wolfrum von der Stadt Stadtsteinach. Beide 
gratulierten Nancy Köhler zu der Neueröffnung und waren 
sehr beeindruckt von der hellen, freundlichen und anspre-
chenden Ladenkonzeption. Beide wünschten der Stadtstei-
nacherin viel Erfolg mit ihrem Geschäft und immer zufriedene 
Kundinnen und Kunden.

Eröffnung

Sie sind Eigentümer*in einer Immobilie in Stadtsteinach?  
Kennen Sie die Möglichkeiten auf finanzielle Zuschüsse bei Sanierungsarbeiten? 
 

Wir möchten Sie heute über das kommunale Förderprogramm 
und Ihre Vorteile bei Sanierungsarbeiten informieren! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                   Was wird gefördert? 

1. Maßnahmen zur erhaltenden Sanierung vorhandener Wohn-, Betriebs- und Nebengebäude mit 
ortbildprägendem, erhaltenswertem und strukturbildendem Charakter. Dazu gehören Maßnahmen an 
Fassaden, Fenstern und Türen, Dächern und Dachaufbauten, Werbeanlagen, Hoftoren und Hofeinfahrten, 
Einfriedungen und Außentreppen. 

2. Anlage bzw. Neugestaltung von Vor- und Hofräumen mit öffentlicher Wirkung zu Erhaltung und 
Gestaltung des Ortsbildes, wie z.B. durch ortstypische Begrünung und Entsiegelung. 

3. Der Rückbau von nicht erhaltenswerten Nebengebäuden, sofern mit dem Abbruch die Schaffung von 
Grünflächen verbunden ist.  

4. Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher Bereiche. 

 
Hinweis: Reine Bauunterhaltungsmaßnahmen und Neubauten sind nicht förderfähig 

Für jeden dieser Bereiche ist ein Zuschuss von maximal 30% möglich. Insgesamt also 30.000 Euro.  

 
Für jeden dieser 5 Bereiche ist ein Zuschuss von maximal 3.000 Euro möglich. Insgesamt also 15.000 Euro.  

 

Die Stadt Stadtsteinach unterstützt mit dem kommunalen Förderprogramm 
Immobilienbesitzer*innen bei Ihren Sanierungsarbeiten mit einem finanziellen Zuschuss von 30% 
bzw. bis zu maximal 30.000 €. 

Voraussetzung ist die Lage der Immobilie im Sanierungsgebiet. 

TSV Stadtsteinach - Gymnastik 50 plus

Treffpunkt: 
   jeden Mittwoch 15.30 bis 16.30 Uhr
                    in der Steinachtalhalle Stadtsteinach

Mitturner sind erwünscht und herzlich willkommen!

Eure Martina

Gymnastik 50 plus

Sie sind Eigentümer*in einer Immobilie in Stadtsteinach? 
Kennen Sie die Möglichkeiten auf finanzielle Zuschüsse 
bei Sanierungsarbeiten?

Wir möchten Sie heute über das kommunale 
Förderprogramm und Ihre Vorteile bei 

Sanierungsarbeiten informieren!

Die Stadt Stadtsteinach unterstützt mit dem kommunalen 
Förderprogramm Immobilienbesitzer*innen bei Ihren Sanie-
rungsarbeiten mit einem finanziellen Zuschuss von 30 % 
bzw. bis zu maximal 30.000 €.

Voraussetzung ist die Lage der Immobilie im 
Sanierungsgebiet.

Förderprogramm 
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Melden Sie sich gerne bei uns! 
Stadtumbaumanagement Stadtsteinach 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Sarah Scherpinski 

0151 – 56 12 56 15  
scherpinski@planwerk.de 

Woraus kann ich zusätzlich noch profitieren? 
Neben der Möglichkeit einen Zuschuss über das kommunale Förderprogramm zu bekommen, können 
Sie zudem noch von der erhöhten steuerlichen Abschreibung profitieren. Grundvoraussetzung ist die 
Lage Ihrer Immobilie im Sanierungsgebiet der Stadt Stadtsteinach. Ist dies erfüllt, können Sie Kosten für 
Modernisierungs- und Instandhaltungskosten zu 100 % steuerlich geltend machen (bei Eigennutzung der 
Immobilie zu 90 %). Grundlage bilden die Paragraphen §§ 7h, 10f und 11a des 
Einkommenssteuergesetzes.  

Wichtig: Bevor Sie mit einer Sanierungsmaßnahme beginnen, müssen Sie eine sogenannte 
Sanierungsvereinbarung mit der Stadt im Voraus abschließen. 

Wie erhalte ich die Förderung? 
Was muss ich beachten? 

1 
Kontaktaufnahme zum Stadtumbaumanagement 
(Abklärung des Sanierungsvorhabens, Prüfung der Förderfähigkeit) 

2 
Kostenlose Sanierungsberatung 
(Architektenberatung – was soll getan werden und wie?) 

3 Beratungsprotokoll 
(Sanierungskonzept als Grundlage für die weitere Planung) 

Planung & Kostenermittlung 
(erforderliche Planunterlagen erstellen, Angebote einholen (3 pro Gewerk)) 4 

5 Einreichung Förderantrag bei der Stadt Stadtsteinach 

6 

7 

8 

9 

Bewilligung bzw. Sanierungsvereinbarung zw. Stadt und Antragssteller*in 

Bauphase 

Verwendungsnachweis 
(Vorlage der Rechnungen, Zahlungsnachweise und Nachher-Fotos) 

 Stellungnahme der Sanierungsberatung 

10 Auszahlung der Fördermittel 

Förderprogramm 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Melden Sie sich gerne bei uns! 
Stadtumbaumanagement Stadtsteinach 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Sarah Scherpinski 

0151 – 56 12 56 15  
scherpinski@planwerk.de 

Woraus kann ich zusätzlich noch profitieren? 
Neben der Möglichkeit einen Zuschuss über das kommunale Förderprogramm zu bekommen, können 
Sie zudem noch von der erhöhten steuerlichen Abschreibung profitieren. Grundvoraussetzung ist die 
Lage Ihrer Immobilie im Sanierungsgebiet der Stadt Stadtsteinach. Ist dies erfüllt, können Sie Kosten für 
Modernisierungs- und Instandhaltungskosten zu 100 % steuerlich geltend machen (bei Eigennutzung der 
Immobilie zu 90 %). Grundlage bilden die Paragraphen §§ 7h, 10f und 11a des 
Einkommenssteuergesetzes.  

Wichtig: Bevor Sie mit einer Sanierungsmaßnahme beginnen, müssen Sie eine sogenannte 
Sanierungsvereinbarung mit der Stadt im Voraus abschließen. 

Wie erhalte ich die Förderung? 
Was muss ich beachten? 

1 
Kontaktaufnahme zum Stadtumbaumanagement 
(Abklärung des Sanierungsvorhabens, Prüfung der Förderfähigkeit) 

2 
Kostenlose Sanierungsberatung 
(Architektenberatung – was soll getan werden und wie?) 

3 Beratungsprotokoll 
(Sanierungskonzept als Grundlage für die weitere Planung) 

Planung & Kostenermittlung 
(erforderliche Planunterlagen erstellen, Angebote einholen (3 pro Gewerk)) 4 

5 Einreichung Förderantrag bei der Stadt Stadtsteinach 

6 

7 

8 

9 

Bewilligung bzw. Sanierungsvereinbarung zw. Stadt und Antragssteller*in 

Bauphase 

Verwendungsnachweis 
(Vorlage der Rechnungen, Zahlungsnachweise und Nachher-Fotos) 

 Stellungnahme der Sanierungsberatung 

10 Auszahlung der Fördermittel 
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Gemeinderat Rugendorf 

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung vom
 Montag, 10. Oktober 2022

Brandschutz und Warnung der Bevölkerung im 
Katastrophenfall;
Erneuerung der Sirene im Hauptort Rugendorf 
- Standortwahl und Auftragsvergabe

1. Bürgermeister Theuer teilt mit, dass seit dem Ge-
meinderatsbeschluss vom 07. März 2022 versucht 
wurde, weitere Firmen zur Abgabe eines Angebotes 
zu bewegen, was aufgrund der aktuellen Konjunktur-
lage relativ schwierig sei. Man habe nun mit der Firma 
PK-Funkservice, Bad Berneck einen seriösen Partner 
gewonnen. Dieser hat die beiden Standortmöglichkei-
ten in Augenschein genommen. Für eine Nutzung des 
Anwesens Dorfplatz 8 sind noch die Statik zu klären 
sowie Verbesserungen beim Blitzschutz und bei der 
Elektroverkabelung vorzunehmen. Diese Kosten lie-
gen noch nicht vor und müssen noch ermittelt werden. 

Sachbearbeiter Markus Korzendorfer erläutert die 
vorgelegten Varianten. Nach Angabe der Firmen ent-
spricht die Lautstärke einer 1200-Watt-Sirene der der 
bisherigen Motorsirene. Herr Korzendorfer teilt weiter-
hin mit, dass eine Mastinstallation der Sirene nur für 
das Modell mit 1200 Watt möglich ist. Das Modell mit 
1800 Watt ist statisch nicht auf dem Mast installierbar.

Gemeinderat Rödel spricht sich dafür aus, dass die 
neue Sirene auch an weiter entfernten Punkten des 
Gemeindegebiets hörbar sein muss. Gemeinderat 
Weiß entgegnet, dass die bisherige Lautstärke und die 
Handyalarmierung ausreichen müssten. Man müsse 
auch an die direkten Anwohner denken, welche even-
tuell mehr belastet würden. 

3. Bürgermeister Schnaubelt spricht sich aufgrund der 
von der Feuerwehr beauftragten Schallausbreitungs-
messung für die 1800 Watt starke Version der Sirene 
aus. Der Bevölkerungsschutz müsse hier im Vorder-
grund stehen. Auch Gemeinderat Guldner spricht sich 
für diese Leistungsstärke aus. 

Gemeinderätin Radtke sieht bei einer höheren Leis-
tungsstärke schon das Lärmproblem im direkten Um-
feld. Eventuell sollte man sich nach alternativen Stand-
orten umsehen. 

Gemeinderat Dr. Heyl stellt infrage, ob eine höhere 
Leistungsstärke tatsächlich dazu führt, dass auch die 
Außenbereiche erreicht werden. Eventuell sollten meh-
rere Anlagen im Gemeindegebiet aufgestellt werden. 
Herr Dr. Heyl spricht sich auch gegen eine Aufstellung 
auf dem Anwesen Dorfplatz 8 aus. Die Gründe wurden 
oben vom Bürgermeister dargestellt. 

Der Gemeinderat beschließt, die Firma PK-Funkser-
vice, Bad Berneck mit der Installation einer 1800 Watt 
starken elektronischen Sirene des Fabrikats Hörmann 
auf dem Anwesen Dorfplatz 8 zu beauftragen. Die wei-
teren Themen Statik, Blitzschutz und Elektroverkabe-
lung sind zu klären und zu beauftragen. 

Abstimmungsverhältnis:   9  :  4

2. Bürgermeisterin Schmidt-Hofmann und Gemeinderat 
Dr. Heyl erklären, dass sie gegen den Auftrag gestimmt 
haben, weil sie gegen den Standort Dorfplatz 8 sind. Ge-
gen eine Sirene haben sie nichts einzuwenden. 

Wasserversorgung Rugendorf;
Antrag von Herrn Martin Weiß zur dringenden Sa-
nierung der Pfarrhügelquelle

1. Bürgermeister Theuer erläutert die Situation und er-
klärt, dass auch im Zeitplan der Gemeinde die Pfarrhü-
gelquelle relativ zeitnah saniert werden soll. 

Von der Verwaltung wird der Antrag von Herrn Martin 
Weiß verlesen. Gemeinderat Weiß erklärt hierzu, dass 
er in Sorge sei, dass die Sanierung der Pfarrhügelquel-
le immer weiter nach hinten verschoben werde. Seiner 
Ansicht nach sei dies die beste Möglichkeit auf Dauer 
genügend Wasser für Rugendorf zu haben. Er spricht 
sich auch dafür aus, die Sanierung weniger bürokra-
tisch anzugehen. Hiermit habe er auch in den 1980er 
und 1990er Jahren Erfolg gehabt. 

Der Gemeinderat nimmt den Antrag von Herrn Martin 
Weiß zur dringenden Sanierung der Pfarrhügelquelle 
zur Kenntnis.

Der in der Sitzung des Gemeinderats vom 03. Mai 
2021 festgelegte Zeitplan, d.h. zunächst die Sammel-
leitung zwischen Sammelschacht „Pfarrhügelquelle“ 
und „Veithenquelle“ zu erneuern sowie die Wege zu 
bauen und danach die Pfarrhügelquelle zu sanieren 
wird beibehalten. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Vorbehandlung von Bauanträgen;
Neubau einer Doppelgarage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1094, Gemarkung Rugendorf, Hohlmühle 1

Zum Bauantrag auf Neubau einer Doppelgarage auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 1094, Gemarkung Rugendorf, 
Hohlmühle 1, wird das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt. 

Abstimmungsergebnis:   einstimmig
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Foto: Sandra Zeitler

Gemeinderat Rugendorf 

Vollzug der Baugesetze;
Aufstellung einer Einbeziehungssatzung für den 
Ortsteil Zettlitz 
- Aufstellungsbeschluss 

Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung einer Ein-
beziehungssatzung für den Ortsteil Zettlitz. Der Gel-
tungsbereich der Satzung hat eine Größe von rund 4,5 
ha und umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 2563, 2563/1 
und 2563/2 sowie Teilflächen der Grundstücke Fl.Nrn. 
2565, 2613, 2615 und 2617, alle Gemarkung Rugen-
dorf. Auf den Geltungsbereich im beiliegenden Lage-
plan wird verwiesen.

Der Entwurf der Satzung wird öffentlich ausgelegt und 
die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Die im Ver-
fahren eingehenden Stellungnahmen werden vom Ge-
meinderat vor einem endgültigen Satzungsbeschluss 
im Rahmen der Abwägung gewürdigt. 

Abstimmungsergebnis:   einstimmig

Bauleitplanung von Nachbargemeinden;
Einbeziehungssatzung "Wartenfels Süd" des Mark-
tes Presseck 
- öffentliche Auslegung

Der Gemeinderat der Gemeinde Rugendorf nimmt die 
Absicht des Marktes Presseck eine Einbeziehungssat-
zung „Wartenfels Süd“ aufzustellen zur Kenntnis. 

Aus Sicht der Gemeinde bestehen gegen die Aufstel-
lung der Satzung keine Einwände. 

Abstimmungsergebnis:   einstimmig

Anfragen und Bekanntgaben

- Bürgerversammlung der Gemeinde Rugendorf

1. Bürgermeister Theuer gibt bekannt, dass die Bür-
gerversammlung der Gemeinde Rugendorf am Mon-
tag, den 17.10.2022 um 19:00 Uhr im Haus der Jugend 
stattfinden wird. Er hofft auf zahlreiche Teilnahme der 
Bevölkerung. 

- Unterhalt der Gemeindeverbindungsstraße von 
Rugendorf nach Wartenfels

Foto: Sandra Zeitler
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Sicherung des Verkehrs im Winter

Die Eigentümer, Erbbauberechtigten oder sonst Ver-
pflichteten werden hiermit auf die Bestimmungen der 
Gemeindeverordnung über die Sicherung des Ver-
kehrs auf Gehbahnen zur Winterszeit in der Gemeinde 
Rugendorf hingewiesen. 

Danach müssen die Gehbahnen nach Maßgabe der 
oben bezeichneten Gemeindeverordnung gesichert 
werden.

Die Verpflichteten haben insbesondere die Gehbahnen 
bei Schnee, Schneeglätte oder Glatteis in sicherem 
Zustand zu erhalten und zu diesem Zweck

 an Werktagen von 7.00 bis 20.00 Uhr
 an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 
     von 8.00 bis 20.00 Uhr

a) soweit wie möglich von Schnee oder Eis 
freizumachen,

b) bei Schnee oder Glatteis mit Sand oder anderen 
geeigneten Mitteln, jedoch nicht mit Tausalz oder 
ätzenden Stoffen, ausreichend zu bestreuen,

sobald und sooft dies zur Verhütung von Gefahren für 
Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich 
ist. Der geräumte Schnee oder die Eisreste dürfen den 
fließenden Verkehr unter keinen Umständen behin-
dern. Andernfalls ist das Räumgut spätestens am fol-
genden Tage von der Straße zu entfernen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Zuwiderhandlungen 
gegen die Gemeindeverordnung nach den gesetzli-
chen Bestimmungen geahndet werden. Unabhängig 
davon können durch einen etwaigen Unfall auf einem 
Gehsteig dem Verpflichteten recht hohe Kosten aus 
seiner Unterlassung entstehen, sei es durch Anspruch 
des Geschädigten selbst oder durch Regressansprü-
che durch eine Krankenkasse wegen Verletzung der 
bestehenden Räum- und Streupflicht.

G E M E I N D E :

Theuer, 1. Bürgermeister

Gemeinderat Rugendorf 

3. Bürgermeister Schnaubelt teilt mit, dass die ge-
schotterte Gemeindeverbindungs-straße von Rugen-
dorf nach Wartenfels hinter der Waldleite in schlechtem 
Zustand ist.
1. Bürgermeister Theuer teilt mit, dass Dieter Schmidt 
mit dem Herrichten der Straße beauftragt ist.

- Busverkehr der OVF nach Kulmbach

Gemeinderätin Zeitler teilt mit, dass der Busverkehr 
der OVF nach Kulmbach am Morgen nicht mehr funk-
tioniert, seitdem der 2. Bus nach Kulmbach nur noch 
in den Ferien in Rugendorf hält. Die Kinder erreichen 
die Anschlussbusse in Kulmbach nicht und kommen zu 
spät zum Unterricht. 

1. Bürgermeister Theuer versucht, über die OVF dar-
auf hinzuwirken, dass sich die Situation verbessert. 

- Geschwindigkeitsmessungen im Ortsteil 
Eisenwind

Gemeinderat Hermann Dippold fragt nach dem Stand 
der Geschwindigkeitsmessungen im Ortsteil Eisen-
wind.

1. Bürgermeister Theuer wird dies mit dem 
Landratsamt Kulmbach klären. 

- Gemeindeverbindungsstraße von Rugendorf 
nach Kübelhof

Gemeinderat Hermann Dippold bittet darum, vor dem 
Winter die Löcher wieder zu verschließen. 

Auf Nachfrage von Gemeinderätin Radtke erklärt die 
Verwaltung, dass die Ausschreibung für den Straßen-
bau demnächst erfolgen soll. Die Ausführung ist für 
Frühjahr 2023 geplant. 

Foto: Sandra Zeitler

Bekanntmachung
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Sam, 05. November 2022 
Zusammenkunft der Theatergruppe 
Veranstalter: Theatergruppe Rugendorf
Ort: Haus der Jugend, Rugendorf

Son, 13. November 2022 
Gedenkgottesdienst anlässlich des Volkstrauertages 2022
ab 10:00 Uhr 
Ort: Evang. Kirche Rugendorf

Son, 20. November 2022 
TT-Mannschaftsmeisterschaften Oberfranken Ost 
Jungen 19 und 15
Veranstalter: TTC Rugendorf
ab 10:00 Uhr 
Ort: TTC-Halle Rugendorf

Sam, 26. November 2022 
JFG - Weihnachtsfeier 
Veranstalter: JFG Steinachtal
Ort: Haus der Jugend, Rugendorf

Son, 27. November 2022 
TT - Bezirksmeisterschaft Schüler 11
Veranstalter: TTC Rugendorf 
Ort: TTC-Halle und Haus der Jugend, Rugendorf

Sam, 03. Dezember 2022 
Weihnachtsfeier der SG Rugendorf/Losau 
Veranstalter: SG Rugendorf / Losau
ab 18:00 Uhr 
Ort: Haus der Jugend, Rugendorf

Fre, 09. Dezember 2022 
Adventskonzert des Chores SANVoices 
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Rugendorf
Ort: Evang. Kirche Rugendorf

Veranstaltungskalender 
November 2022

Schutz der Wasserversorgungsanlagen im Winter

Eigentümer und Besitzer von Gebäuden sowie Nut-
zungsberechtigte werden hiermit auf ihre Verpflichtung 
gemäß § 19 Abs. 3 der Wasserabgabesatzung hinge-
wiesen, wonach Wasserzähler vor Beschädigungen – 
hierunter fallen auch solche durch Frost – zu schützen 
sind.

Die Instandsetzung frostbeschädigter Messeinrichtun-
gen ist sehr kostspielig und geht zu Lasten des Was-
serabnehmers.

Durch entsprechende Maßnahmen können solche Un-
kosten vermieden werden.

G E M E I N D E :

Theuer, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung

Foto: Sandra Zeitler



G e m e i n d e  R u g e n d o r f

20

Weihnachtsplätzchen - Aktion
für die Deutsche Kinderkrebshilfe

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dieses Motto 
setzte sich die Jungschargruppe im letzten Jahr, als 
sie ihre bereits gut organisierte Plätzchenback-Aktion 
absagen musste. Denn zum Ende des Jahres hat sich 
die Jungschargruppe „All for One“ um Jungscharleiter 
Frank Preußners erneut ihr großes Event für einen gu-
ten Zweck vorgenommen: 

Plätzchen backen für die ganze Gemeinde zugunsten 
der Deutschen Kinderkrebshilfe. Und diesmal soll es 
auch klappen. Am Freitag, den 2. Dezember geht`s be-
reits los. Dann werden die Plätzchen im Gemeindesaal 
verpackt und am Samstag, den 3. Dezember ( dem 
Tag vor dem 2. Advent ) verteilen die Kinder dann ab 9 
Uhr an jedem Haus in der Gemeinde ihre selbstgeba-
ckenen Plätzchen. Natürlich wird alles unter strengen 
Hygienemaßnahmen abgehalten. Dabei würde sich die 
Jungschargruppe über eine kleine Spende zugunsten 
der Deutschen Kinderkrebshilfe freuen. 

„Viele Kinder haben leider kein schönes und eher ein 
trauriges Weihnachtsfest und müssen mit ihren zum 
Teil schweren und unheilbaren Krankheiten die Feierta-
ge in der Klinik verbringen. Und Corona setzt das Leid 
der Kinder noch zu und verschlimmert den Krankheits-
verlauf. Mit unserer Aktion und einer Spende möchten 
wir den Kindern daher ein bisschen Fröhlichkeit und 
Freude aber auch Lebensmut schenken“, so Jungs-
charleiter Frank Preußners. 

Wer unsere „Jungscharbäckerei“ unterstützen möchte, 
kann sich gerne bei Jungscharleiter Frank Preußners 
melden: 0160/341 381 9 (gerne auch per WhatsApp), 
Festnetz 09223/1557 oder eine E-Mail schicken an 
jungschargruppe-rugendorf@t-online.de . Wir freuen 
uns über jede Back-Unterstützung und natürlich über 
jede Menge interessante Plätzchenvarianten.

Frank Preußners

Jungschargruppe „All for One“

Jungscharbericht

Nach einigen Terminverschiebungen konnte man im 
September endlich wieder eine Jungschar machen. 
Und so verwandelte Jungscharleiter Frank Preußners 
mit seinen Helferinnen Simone, Emma, Friede, Mia, 
Leonie und Carina den Gemeindesaal kurzerhand in 
einen Kinosaal. 18 Buben und Mädels hatten bei Pop-
corn und Erfrischungsgetränken ihren Spaß. Gezeigt 
wurde der Kinder- und Jugendfilm „Unheimlich perfek-
te Freunde“. Ein Film der lustig ist, aber durchaus auch 
Anlass zum Nachdenken gibt, wie wichtig im Endeffekt 
gute Freunde, Freundschaft, Anerkennung und Zu-
sammenhalt im Leben sind.  

Ein herzliches Dankeschön an Stefan und Carina, die 
uns mit Popcorn und Getränken ein perfektes Kinofee-
ling bescherten.

Frank Preußners

Foto: Sandra Zeitler
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Fit für die kalte Jahreszeit 

Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, 
ist es Zeit, den Garten winterfest zu machen und auf 
die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Wer dabei weniger 
aufräumt und nicht alles ordentlich abschneidet und 
wegräumt, hilft mit, Vögel, Kleintiere und Insekten mit 
Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten für den Winter 
zu versorgen...vermeintliche Unordnung schadet also 
nicht.

Welche Gartenarbeiten im Herbst sinnvoll und not-
wendig sind - und welche nicht, verriet die Kulmbacher 
Kreisfachberaterin Anna Lena Neubig in ihrem kurz-
weiligen Bildvortrag am Donnerstag, 13. Oktober, im 
Rahmen der Herbstveranstaltung des örtlichen Garten-
bauvereins im Sportheim Rugendorf. Der Trend geht 
hin zum natürlichen Gärtnern und der Garten soll eine 
Wohlfühloase sein, auch im Winter.

In den meisten Fällen kontraproduktiv ist für die Re-
ferentin das weit verbreitete Abschneiden verblühter 
Stauden. „Man sollte bis zum Frühjahr mit dem Ab-
schneiden warten“, rät sie, denn "Insekten und Vögel 
finden hier im Winter eine Nahrungsquelle.“ Auch sei 
es sinnvoll, das alte Laub in den Beeten zu belassen, 
weil es zum einen durch Mikrorganismen langsam zu 
Humus zersetzt wird, zum anderen die Pflanze vor 
Frostschäden schützt. 
Ausgenommen davon sind Staudenpfingstrosen und 
Rosen. Deren Laub kann Pilzkrankheiten verbreiten 
und sollte entfernt werden. Das gilt auch für alle ande-
ren Pflanzen, die im Sommer Pilzbefall hatten, damit 
die Sporen nicht in den Blättern überwintern können. 
Neupflanzungen und Umgestaltungen im Garten lie-
ßen sich im Herbst am besten vornehmen. Die Wurzeln 
haben noch Zeit sich auszubilden und sind dadurch im 
Frühjahr schon viel kräftiger.

Zwiebeln müssen jetzt im Herbst vor dem ersten Frost 
in die Erde, damit sich Schneeglöckchen, Narzissen, 
Tulpen und Co. entwickeln und im Frühjahr ihre Blü-
tenpracht entfalten können. Als Faustregel, wie tief die 
Zwiebeln von Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Schnee-
glöckchen und Co. in den Boden gesetzt werden müs-
sen, gilt die Größe der Zwiebel, so dick wie die Zwiebel 
ist, sollte man sie auch einpflanzen.

Entfernt werden sollte Laub aus Gartenteichen, Tro-
ckengärten oder aus sonnigen Beeten und ganz be-
sonders vom Rasen, da dort sonst Licht genommen 
wird und sich braune Stellen und Moos bilden. Laub 
darf z.B. auch zum Auffüllen ins Hochbeet und sollte 
unbedingt im heimischen Garten bleiben, damit der 
ökologische Kreislauf im Gleichgewicht ist. 

Igelfreundlich wird der Garten, wenn in einer Ecke des 
Gartens noch Laub als Unterschlupf für das kleine Sta-
cheltier liegen bleiben darf. Diesen aber nicht verset-
zen, um dessen beginnende Winterruhe nicht zu stö-
ren.

Rasenflächen dürfen bis auf ca. 10 cm zurückgeschnit-
ten werden, sollten aber ungedüngt in den Winterschlaf 
gehen.

Auch für Kübelpflanzen wie Oleander oder Palmen ist 
es vor dem Frost Zeit, in die Wärme zu kommen oder 
im Freien an einem geschützten Ort mit Luftpolsterfolie 
beziehungsweise Laub und Leinensäcken abgedeckt 
zu werden. Die Kreisfachberaterin empfiehlt, Pflanzen 
so lange wie möglich frostfrei draußen zu lassen.
Besonders Rosen haben es gern, wenn sie vor der 
kalten Jahreszeit geschützt und angehäufelt werden. 
Im Beet heißt es Unkraut entfernen und den Boden 
auflockern, bevor dann die Gartenwerkzeuge vor dem 
Wegpacken gesäubert, wenn nötig ausgetauscht oder 
repariert werden, um für die nächste Gartensaison ein-
satzbereit zu sein. Ebenso gehören das Abstellen und 
Entleeren von Wasserschläuchen und das Entfernen 
von Pumpen aus Teichen auf die To-do-Liste, damit der 
Frost nichts zerstören kann.

Last but not least ist zwar der Herbst die Zeit, um Sträu-
cher und Gehölze zurückzuschneiden, Frau Neubig rät 
aber überhaupt für die Baumgesundheit zum Rück-
schnitt gegen Winterende. Dann mit dem Entfernen der 
alten Triebe einfach dem natürlichen Wuchs der Pflan-
ze folgen, damit vermeidet man den weit verbreiteten 
"Hausmeisterschnitt".

Gartenfreude ist also auch im Winter garantiert, wenn 
der Frost die verbliebenen Samenstände winterlich ein-
hüllen darf oder auch typische Wintergehölze wie Zau-
bernuss, Winterschneeball oder Christrosen leucht-
ende Farbtupfer liefern. Die immergrüne Eibe z.B. ist 
als Futterbaum lange vielen fruchtfressenden Vögeln 
eine natürliche Nahrungsquelle. So kann man auch an 
trüben Wintertagen ein fröhliches Treiben beobachten, 
das die Vorfreude auf den nächsten Frühling weckt.  

Viele Tipps und Inspirationen konnten die zahlreichen 
Besucher der Veranstaltung mit nach Hause nehmen 
und haben jetzt die Möglichkeit, sie noch in diesem 
Jahr direkt im eigenen Garten umzusetzen.

Barbara Wohlfart
Schriftführerin

Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Rugendorf

Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Rugendorf
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mit ZIN Silke Schmidt
Veranstalter ist die SG Rugendorf-Losau
Kurs 1 findet jeden Dienstag,
Kurs 2 findet jeden Donnerstag
jeweils ab 18.30 Uhr im Haus der Jugend statt.

Momentan stehen leider keine freien Plätze zur 
Verfügung !

Fitness-Gymnastik der SG Rugendorf mit 
Judith Hofstetter

Treffpunkt: Mittwochs ab 19:30 Uhr im Haus der 
Jugend Rugendorf 

Was ihr mitbringen solltet, wäre eine Gymnastikmatte, 
ein kleines Handtuch und etwas zu Trinken. Alles andere, 
wie z.B. Hanteln, Gummibänder, Medizinbälle und 
Stepp-Bretter sind im Haus der Jugend vorhanden.

Für diejenigen, die uns noch nicht kennen:
Wir sind eine, vom Alter und von den sportlichen Inte-
ressen, bunt gemischte Fitness-Gruppe und genauso 
vielfältig wie wir, sind auch unsere Sportstunden. Von 
A, wie Ausdauertraining bis Z, wie Zirkeltraining, ist na-
hezu alles vertreten.

Selbstverständlich sind neue Gesichter in unserer 
Fitnessgruppe jederzeit herzlich willkommen!

Bei Fragen gerne bei mir melden:  09223/945669

Eure 
Judith Hofstetter 

Gymnastik 50 plus - mit Hanne Roth

Treffpunkt: jeden Mittwoch ab 18:30 Uhr im Haus der 
Jugend - Saal

Liebe Gymnastik - Gruppe  "50 Plus",

hier gebe ich euch die geplanten Termine für den 
Monat N o v e m b e r  2022 bekannt:

02.11. - 18.30 Uhr
09.11. - 18.30 Uhr
Buß- und Bettag - keine Gymnastik !
23.1.1 - 18.30 Uhr
30.11. - 18.30 uhr

Mitzubringen sind bequeme Sportkleidung, Gymnastik-
matte und Handtuch, ggf. ein Getränk und Spaß an der 
Bewegung mit einer netten Gruppe !

Eure Übungsleiterin
Hanne

Gymnastikgruppen

Foto: Sandra Zeitler

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
zur Verstärkung unseres Teams:

Mitarbeiter (m/w/d) 
für unsere Pelletsproduktion im 3-Schicht-Betrieb.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte an:

Firma Franken-Pellets GmbH & Co. KG
Industriestraße 3 · 95346 Stadtsteinach 

oder per eMail an: info@frankenpellets.de

Mitarbeiter (m/w/d) 
in der Produktion
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Volkstrauertag 2022

Am Sonntag, den 13. November 2022, dem Volks-
trauertag, gedenkt das Deutsche Volk der Opfer zwei-
er Weltkriege, sowie der Opfer von Terror und Gewalt 
unserer Tage.

Zu diesem Anlass findet um 10:00 Uhr ein Gedächtnis-
gottesdienst in der Evang.-Luth. Kirche St. Jakob & St. 
Erhard statt.

Es ergeht hiermit herzliche Einladung an alle Vereins- 
und Verbandsabordnungen, Gemeinderäte und an die 
gesamte Bevölkerung mit der Bitte um zahlreiche Be-
teiligung.

Ablauf der Trauerfeier:

09:45 Uhr    Treffen der Vereins- und Fahnen-
   abordnungen auf dem Anwesen Nützel,
                   Dorfplatz 14 in Rugendorf

10:00 Uhr   - Trauermarsch in die Kirche 
                     - Gottesdienst  

nach dem Gottesdienst
                    - Sammeln vor dem VdH-Mahnmal im  
   Kirchhof
                     - Ansprache des Bürgermeisters mit  
   Kranzniederlegung

Danach Rückmarsch aller Beteiligten und Fahnenab-
ordnungen zum Ausgangspunkt.

Gerhard Theuer
Erster Bürgermeister

Christbaum gesucht

®

Weißdorf · Münchberg · Helmbrechts · Stadtsteinach

 · Bestattermeister
 · Funeralmaster
 · Thanatopraktiker

Bestattungsinstitut
KG

– 
– alle Behördengänge, Trauerdruck
– Erd-, Feuer-, Seebestattung
– Grabmachertechnik u. Bestattungsvorsorge

Tag und Nacht erreichbar: Tel. 09252/6677

Bestattungen Werner Bunzel KG
Karl-Reichel-Straße 6  ·  95237 Weißdorf

Tel. 0 92 51-66 66, 66 67 · Fax: 0 92 51-75 44
E-Mail: info@bunzel-bestattungen.de

Internet: www.bunzel-bestattungen.de

Christbaumspende für den Dorfplatz in Rugendorf

Liebe Mitbürger*innen,

die Gemeinde sucht auch heuer wieder einen Christ-
baum für den Dorfplatz in Rugendorf. Deshalb starten 
wir nun einen offiziellen Aufruf, um den diesjährigen 
Weihnachtsbaum zu finden.

Wir würden uns freuen, wenn uns jemand einen Baum 
zur Verfügung stellen könnte, der idealerweise wie folgt 
aussehen sollte:
Größe zwischen 10 und 13 Meter sowie ein gerader 
und gleichmäßiger Wuchs. 
Perfekt wäre ein Tanne oder Blaufichte. 

Bis 16. November 2022 können sich Baumspender 
bei der Gemeindeverwaltung melden. Entweder telefo-
nisch unter 09225/9578-14 (vormittags) oder per Mail 
an
poststelle@rugendorf.de 

Die Fällung und den Abtransport würde die Gemeinde 
Rugendorf übernehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

GEMEINDE RUGENDORF
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LOUIS HOFMANN Ihre Druckerei
Telefon: 0 95 62 / 98 30-0 · Internet: www.LH-Druckerei.de

FÜR IHREN GROSSEN AUFTRITT

GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN von

Anzeigenschluss 
Dezember - Ausgabe: 

18. November 2022

Denken Sie rechtzeitig an 
Ihre Weihnachtsgrüße, 
Werbebotschaft oder
Ihr Stellenangebot!

info@creativ-AG.de 
www.creativ-AG.de

Tel. 0 92 29 / 973 45 90 . Fax 973 45 91


